Obergericht des Kantons Zurich

I. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB170021-O/U/jv

Mitwirkend: Oberrichter lic. iur. M. Burger, Prasident, Oberrichterin lic. iur.
L. Chitvanni und Ersatzoberrichterin lic. iur. M. Bertschi sowie

die Gerichtsschreiberin lic. iur. S. Kiimin Grell

Urteil vom 22. Mai 2017

in Sachen

A.
Beschuldigter und Berufungsklager

bis 20.02.2017 amtlich verteidigt durch Rechtsanwaltin lic. iur. X1.

ab 20.02.2017 amtlich verteidigt durch Rechtsanwaltin lic. iur. X2.

gegen

Staatsanwaltschaft IV des Kantons Ziirich,

vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. A. Kaegi,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend

Freiheitsberaubung etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 7. Abteilung, vom
13. September 2016 (DG150317)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zirich vom 27. Oktober
2015 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 23).

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 99 S. 34 ff.)

Es wird erkannt:

1.  Der Beschuldigte ist schuldig

- der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB;

- der mehrfachen einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1
Abs. 1 StGB;

- der versuchten Noétigung im Sinne von Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1
StGB;

- der mehrfachen Téatlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB sowie

- der Ubertretung des Betaubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1
BetmG.

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit
heute 499 Tage durch Haft sowie durch vorzeitigen Strafantritt erstanden sind, so-

wie mit einer Busse von Fr. 1'000.—.

3. Es wird eine stationare therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB (Be-
handlung von psychischen Stérungen) angeordnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe

wird zu diesem Zweck aufgeschoben.

4. Die Busse wird vollzogen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so
tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen.

5. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte das Schadenersatzbegehren der Privat-
klagerschaft Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, vertreten durch die Opfer-

hilfe beider Basel, im Umfang von Fr. 1'698.30 anerkannt hat.

6. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklagerin B. Fr. 3'000.— zuzuglich
5 % Zins ab 28. April 2015 als Genugtuung zu bezahlen.



10.

11.

12.

13.

Die mit Verfugung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich vom 23. Juni 2015
beschlagnahmten Mobiltelefone inkl. Zubehdr, lagernd bei der Bezirksgerichtskasse
(SK ...), werden dem Beschuldigten herausgegeben bzw. zu seinen Effekten gege-

ben.

Rechtsanwaltin lic. iur. X1. wird fur ihre Aufwendungen als amtliche Verteidi-
gerin aus der Gerichtskasse wie folgt entschadigt:

Leistungen mit 8.0 % MwSt.:

Honorar Fr. 13'035.60
Barauslagen Fr. 803.00
Zwischentotal Fr. 13'838.60
MwSt. Fr. 1'107.10
Entschadigung total, inkl. MwSt. Fr. 14'945.70

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 4'000.-- ; die weiteren Kosten betragen,

Fr. 1'000.--  Gerichtsgeblhr OGZ G. Nr. UP150053-0,
Fr. 6'000.--  Gebihr Strafuntersuchung,

Fr. 1'5688.90 Auslagen Untersuchung,

Fr. 120.-- Diverses.

Fr. 14'945.70 Kosten amtliche Verteidigung.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen
diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt, aber

definitiv abgeschrieben.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen;
vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO.

(Mitteilungen)

(Rechtsmittel)



b)

1.

Berufungsantriage:

Der Verteidigung des Beschuldigten:

(Urk. 144 S.11.)

Das Urteil vom 13. September 2016 des Bezirksgerichts Zirich (Geschafts-
Nr. DG150317) sei in Bezug auf Dispositivziffer 3 vollumfanglich

aufzuheben.

Eventualiter sei das Urteil vom 13. September 2016 des Bezirksgerichts
Zurich (Geschafts-Nr. DG150317) in Bezug auf Dispositivziffer 3 aufzuheben
und es sei eine ambulante Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB

anzuordnen.

Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zzgl. 8% Mehrwertsteuer) zu

Lasten der Berufungsbeklagten bzw. der Staatskasse.

Der Staatsanwaltschaft:

(Urk. 122, sinngemass)

Verzicht auf Anschlussberufung und Bestatigung des vorinstanzlichen
Urteils

Erwagungen:

L Prozessverlauf und Gegenstand des Berufungsverfahrens

Mit Urteil des Bezrksgerichtes Zirich, 7. Abteilung, vom 13. September

2016 wurde der Beschuldigte der Freiheitsberaubung, der versuchten Notigung,

der mehrfachen Téatlichkeiten und der Ubertretung des Betaubungsmittelgesetzes

schuldig gesprochen und mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten bestraft, wovon

499 Tage durch Haft erstanden sind sowie mit einer Busse von Fr. 1'000.--. Es

wurde eine stationare therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB an-

geordnet und der Vollzug der Freiheitsstrafe zu diesem Zweck aufgeschoben.



Ferner wurde vorgemerkt, dass der Beschuldigte das Schadenersatzbegehren
der Privatklagerschaft Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft im Umfang von
Fr. 1'698.30 anerkannt hat und wurde er verpflichtet, der Privatklagerin B.
eine Genugtuung von Fr. 3'000.-- zuzlglich 5 % Zins ab 28. April 2015 zu bezah-
len (Urk. 99 S. 34 f.).

2.  Fristgerecht meldete der Beschuldigte mit Eingabe vom 14. September 2016
Berufung gegen das Urteil des Bezrksgerichtes Zirich, 7. Abteilung, vom
13. September 2016 an (Urk. 89) und reichte mit Eingabe vom 2. Februar 2017
die Berufungserklarung ein (Urk. 105). Darin beantragte er die Aufhebung von
Dispositiv-Ziffer 3 des vorinstanzlichen Urteils und die Anordnung einer ambulan-
ten Massnahme nach Art. 63 StGB. Die Privatklager und die Staatsanwaltschaft
haben weder selbstandige Berufung noch Anschlussberufung erhoben (Urk. 115).
Die Staatsanwaltschaft erklarte mit Eingabe vom 23. Februar 2017 ausdrucklich
Verzicht auf Anschlussberufung und beantragte die Bestatigung des vorinstanz-
lichen Urteils (Urk. 122).

3. Es ist somit davon Vormerk zu nehmen, dass das Urteil des Bezirksgerichts
Zurich, 7. Abteilung, vom 13. September 2017 mit Ausnahme von Dispositiv-Ziffer
3 in Rechtskraft erwachsen ist. Gegenstand des Berufungsverfahrens bildet die
Frage, ob fir den Beschuldigten eine stationdre oder allenfalls eine ambulante

Massnahme anzuordnen ist.

4. Mit Eingabe vom 17. Februar 2017 stellte Rechtsanwaltin lic. iur. X1._
ein Gesuch um Entlassung als amtliche Verteidigerin des Beschuldigten
(Urk. 112). Diesem Gesuch wurde mit Prasidialverfigung vom 20. Februar 2017
stattgegeben und Rechtsanwaltin lic. iur. X2._ mit Wirkung ab 20. Februar
2017 als neue amtliche Verteidigerin bestellt (Urk. 113).

5. Am 5. April 2017 erfolgte die Vorladung zur heutigen Berufungsverhandlung
(Urk. 125).

6. Nachdem am 12. April 2017 ein Gesuch des Amtes fiur Justizvollzug, Justiz-

vollzugsanstalt Pdschwies, vom 28. Marz 2017 um Prifung der Haftentlassung



nach zwei Dritteln der Strafe aus dem vorzeitigen Strafvollzug eingegangen war,
wurde mit Prasidialverfigung vom 28. April 2017 der Antrag des Beschuldigten
auf bedingte Entlassung aus dem vorzeitigen Strafvollzug abgewiesen (vgl.
Urk. 129 ff., Urk. 141).

7. Die heutige Berufungsverhandlung fand in Anwesenheit des Beschuldigten
und dessen amtlichen Verteidigung statt. Beweisantrage wurden keine gestellt
(Prot. I S. 6 f.).

. Standpunkte
1. Urteil der Vorinstanz

Die Vorinstanz kam gestutzt auf das Gutachten von Med. Pract. C._ vom
30. April 2014 und dessen Erganzungsgutachten vom 25. August 2015 zum
Schluss, beim Beschuldigten liege eine Kombination diverser Stérungen und
Problembereiche vor, welche in ihrer Gesamtheit eine schwere psychische Sto-
rung im Sinne von Art. 59 StGB darstellen (vgl. Urk. 99 S. 26). Dem Gutachter
folgend ging sie von einer sehr hohen strukturellen Rickfallgefahr fur erneute Be-
gehung hauslicher Gewalt aus und stitzte sich auf die gutachterliche Empfehlung

betreffend Anordnung einer stationaren Massnahme (vgl. Urk. 99 S. 28 ff.).
2. Standpunkt des Beschuldigten

2.1. Der Beschuldigte sagte am 13. September 2016 in der Befragung durch die
Vorinstanz bezuglich der Frage einer Massnahme aus, er wolle an sich arbeiten
und eine Therapie machen, da er sein Fehlverhalten einsehe und ihm die Thera-
pie nach der letzten Verurteilung gut getan habe (Prot. | S. 26). Er sei der Mei-
nung, dass man ihm eine Chance geben sollte, eine richtige Therapie zu machen.
Da es ihm gesundheitlich nicht gut gehe und es ihm auch psychisch nicht gut ge-
he, wenn er Schmerzen habe, wolle er ein Reha-Training machen. Er sei der
Meinung, dass eine ambulante Therapie ausreichend ware, da er auf jeden Fall
mitarbeiten wolle (Prot. | S. 27). Er brauche ein intensiveres Lernprogramm als

das bisherige, welches nur alle zwei Wochen stattgefunden habe (Prot. | S. 28).



2.2. An der heutigen Berufungsverhandlung machte der Beschuldigte geltend,
sein Problem sei der Alkohol. Wenn er Alkohol trinke, habe er sich nicht unter
Kontrolle und verliere er die Hemmschwelle. Er habe sich diesbezuglich viele Ge-
danken gemacht, er musse einfach die Finger vom Alkohol lassen (Urk. 143
S.8f.). Auf eine mogliche Gewaltbereitschaft auch ohne Einfluss von Alkohol
angesprochen erklarte er, er fuhle sich nicht aggressiv, mit ihm kénne man Uber
alles reden (Urk. 143 S. 9). Auf Aggression anderer antworte er nicht mit Gewalt,
sondern versuche den jeweiligen anderen herunter zu bremsen, weshalb er
Fremden gegenuber nicht gewalttatig sei (Urk. 143 S. 11). Er beantrage eine am-
bulante Massnahme, weil er diese auch machen konne, wenn er "draussen" sei.
So konne er trotzdem fur seine Tochter da sein, deren Mutter schwerkrank sei. Er
musse einfach die Finger vom Alkohol lassen und dieses Problem kdnne er auch
mit einer ambulanten Therapie bewaltigen. Er wirde auch regelmassig Urin ab-
geben und die entsprechenden Medikamente einnehmen (Urk. 143 S. 11). Auf
seinen vor Vorinstanz geadusserten Wunsch nach einem intensiveren Lernpro-
gramm angesprochen erklarte der Beschuldigte, er habe das so gemeint, dass
ihm das Lernprogramm etwas gebracht habe, er dieses gerne weiterhin machen
wurde und dies gerne ofters als alle zwei Wochen, namlich jede Woche ein- bis
zweimal (Urk. 143 S. 12).

2.3. Die Verteidigung machte vor Vorinstanz geltend, beim Beschuldigten sei
keine schwere psychische Stdérung diagnostiziert worden (Urk. 86 S. 12). Der
Gutachter stelle vielmehr die Diagnose akzentuierter dissozialer Personlichkeits-
zige, welche nicht die Qualitat einer Personlichkeitsstorung erreichen wirden
(Urk. 86 S. 13). Da eine schwere psychische Stérung Eingangsvoraussetzung fur
die Anordnung einer Massnahme bilde und keine solche vorliege, dirfe weder ei-
ne stationare noch eine ambulante Massnahme angeordnet werden. Selbst wenn
diese Eingangsvoraussetzung bejaht wirde, sei festzuhalten, dass gemass den
Ausfuhrungen des Gutachters die Massnahmefahigkeit zu verneinen sei (Urk. 86
S. 14). Ferner fehle dem Beschuldigten die Massnahmeuwilligkeit fur eine stationa-
re Massnahme, er sei lediglich bereit, eine ambulante deliktorientierte Therapie zu
absolvieren (Prot. | S. 33). Zwar sei der Beschuldigte mehrfach einschlagig vor-

bestraft und attestiere der Gutachter eine sehr hohe Ruckfallgefahr, jedoch habe



der Beschuldigte keine wirklich schweren Delikte begangen, keine der Geschadig-
ten habe schwere Verletzungen aufgewiesen, weshalb die Anordnung einer sta-
tionaren Massnahme unverhaltnismassig ware (Urk. 86 S. 15). Es bleibe nur die
Maoglichkeit einer Weisung, eine deliktorientierte Psychotherapie zu absolvieren
und alkoholabstinent zu leben (Urk. 86 S. 16).

2.4. An der Berufungsverhandlung brachte die (neue) Verteidigung vor, der Gut-
achter vertrete in seinem zweiten Gutachten vom 25. August 2015 aus nicht
nachvollziehbaren Grinden eine diametral andere Auffassung bezlglich des
psychischen Zustandes des Beschuldigten als in seinem ersten Gutachten vom
30. April 2014. Wie beim ersten Gutachten flhre er zwar die Problembereiche der
erhdhten Gewaltbereitschaft und des Beziehungstatfokus auf, erweitere seine
Diagnose aber insofern, als er von akzentuierten dissozialen Personlichkeitszu-
gen spreche, nachdem er im ersten Gutachten noch zum Schluss gekommen sei,
dass der Beschuldigte an keiner psychischen Stérung leide. Aber auch eine Per-
sonlichkeitsakzentuierung reiche nicht aus fir die Anordnung einer Massnahme
nach Art. 59 StGB. Eine klare Diagnose einer schweren Personlichkeitsstorung im
Sinne von Art. 59 StGB fehle in beiden Gutachten ganzlich. Zudem lasse der
Gutachter vollig offen, ob die Kombination der verschiedenen Stérungen und
Problembereiche des Beschuldigten insgesamt aus forensisch-psychiatrischer
Sicht eine psychische Storung darstellten. Der Gutachter stelle bei seiner
Empfehlung einer stationdaren Massnahme auf die sehr hohe Ruckfallgefahr ab.
Eine solche erfulle jedoch die strengen Voraussetzungen fur die Anordnung einer
Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB ebenfalls nicht (Urk. 144 S. 3 ff.).

3.  Gutachten
3.1. Hintergrinde der Begutachtung

3.1.1. Der Beschuldigte hat in der Schweiz und in Deutschland zahlreiche Vor-
strafen erwirkt, welche im Zusammenhang mit Gewaltdelikten stehen (Urk. 15/2
und 15/4 und Urk. 104):



In Deutschland wurde er im Jahre 1994 wegen Korperverletzung und Sach-
beschadigung verurteilt, im Jahre 1998 neben Menschenhandel etc. wegen ge-
fahrlicher Korperverletzung in 5 Fallen, im Jahre 2000 wegen fahrlassiger Korper-
verletzung, im Jahre 2003 neben Betaubungsmitteldelikten wegen gefahrlicher
Korperverletzung in 4 Fallen und im Jahre 2006 wegen Notigung und gefahrlicher

Korperverletzung.

In der Schweiz wurde er am 1. November 2008 von der Staatsanwaltschaft Zu-
rich-Limmat wegen Drohungen zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessatzen
und einer Busse von Fr. 500.-- verurteilt. Mit Strafmandat des Bezirksamtes Kulm
vom 2. Juni 2009 wurde er der einfachen Koérperverletzung und mehrfachen Tat-
lichkeiten sowie Drohung schuldig gesprochen und mit einer bedingen Geldstrafe
von 180 Tagessatzen und einer Busse von Fr. 800.-- bestraft. Schliesslich wurde
er mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl vom 12. Juni 2014 wegen
Notigung, einfacher Korperverletzung und Tatlichkeiten mit einer Geldstrafe von
90 Tagessatzen und gemeinnutziger Arbeit bestraft. Es wurde ihm die Weisung
erteilt, am Lernprogramm Partnerschaft ohne Gewalt und an den Nachkontroll-

Gesprachen beim Amt fur Justizvollzug teilzunehmen.

3.1.2. Im Rahmen des Strafverfahrens, welches mit Strafbefehl der Staats-
anwaltschaft Zirich-Sihl vom 12. Juni 2014 abgeschlossen wurde, war von der
Staatsanwaltschaft ein psychiatrisches Gutachten Uber den Beschuldigten ein-
geholt worden. Das psychiatrische Gutachten von Med. Pract. C._  datiert
vom 30. April 2014 (Urk. 16/3 Beizugsakten 2013/5216 Staatsanwaltschaft Zurich-
Sihl).

Betreffend die Deliktsvorwurfe, welche Gegenstand des vorliegenden Verfahrens
bilden, holte die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich ein Erganzungsgutach-
ten bei Med. Pract. C.____ ein, welches am 25. August 2015 erstattet wurde
(Urk. 7/5).
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3.2. Gutachterliche Einschatzung
3.2.1. Gutachten vom 30. April 2014

Im Gutachten vom 30. April 2014 (nachfolgend Gutachten) hielt Med. Pract.
C._ fest, aufgrund der relativ hohen Anzahl von Verurteilungen wegen Ge-
waltdelikten, der bis 2012 fortgesetzten Tatigkeit als Tursteher und der Ausubung
von Kampfsport kdnne eine chronifizierte Gewaltbereitschaft angenommen wer-
den, welche sich auch bei Konflikten im partnerschaftichen Umfeld zeige (Gut-
achten S. 40). Ferner stellte der Gutachter aufgrund verschiedener wahrheitswid-
riger Angaben des Beschuldigten im Rahmen der Begutachtung manipulatives,
Ubersteigertes Lugen fest, was als pathologisches Ligen bezeichnet werde (Gut-
achten S. 41). Jedoch gebe es keine Hinweise auf das Vorliegen einer psychiatri-
schen Stérung im engeren Sinn zum Tatzeitpunkt (Gutachten S. 41). Es sei von
einer erhohten chronifizierten Gewaltbereitschaft und einem Beziehungstatfokus
als deliktrelevante Problembereiche auszugehen (Gutachten S.48). Beim Be-
schuldigten bestehe eine deutliche strukturelle Ruckfallgefahr fir erneute Bege-
hung von hauslicher Gewalt, wobei die Behandlungsaussichten aufgrund geringer
Beeinflussbarkeit als unginstig beurteilt wurden (Gutachten S. 39). Die Ruckfall-
gefahr fir die Begehung erneuter hauslicher Gewalt sei deutlich vorhanden, die
Ruckfallgefahr fur erneute Begehung von Gewalt gegenuber Fremden sei als mo-
derat zu beurteilen (Gutachten S. 45 und S. 48). Bei ausgepragt vorhandenem
pathologischem Lugen konne nicht davon ausgegangen werden, dass die De-
liktdynamik kunftig geklart und befriedigend therapeutisch angegangen werden
konne (Gutachten S. 45). Die Voraussetzungen fur eine Therapie seien als un-
gunstig zu beurteilen (Gutachten S. 45). Der Beschuldigte erachte eine Therapie
nicht als notwendig und sei entsprechend nicht motiviert, an einer solchen teilzu-
nehmen (Gutachten S. 45). Da der Beschuldigte bezlglich der Anlasstaten nicht
gestandig sei, keine psychiatrische Stérungen im engeren Sinn aufweise, kein In-
teresse an einer Behandlung zeige, pathologisch lige und kaum therapeutisch
beeinflussbar sei, erscheine eine ambulante Behandlung nicht zelfUhrend (Gut-
achten S. 46). Im stationaren Rahmen kénnte vermutlich an der Therapiemotivati-

on des Beschuldigten gearbeitet werden, auch in diesem Setting bestinden je-
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doch Zweifel, dass eine das Ruckfallrisiko relevant senkende Therapie moglich
ware (Gutachten S. 46). Der Gutachter erachtete weder eine ambulante noch eine
stationare Massnahme als geeignet, der Ruckfallgefahr adaquat zu begegnen.
Die konsequente Bestrafung der Delikte werde mit hoher Wahrscheinlichkeit die
bessere deliktpraventive Wirkung zeigen als eine ambulante Therapie (Gutachten
S. 46). Entsprechend empfahl der Gutachter eine mdglichst konsequente Bestra-
fung des Beschuldigten. Deutlich risikosenkende Therapieeffekte seien im Rah-
men einer ambulanten Behandlung nicht zu erwarten. Sollte das Gericht aufgrund
der Tatschwere und in Anbetracht des Ruckfallrisikos zum Schluss kommen, dass
eine therapeutische Massnahme angezeigt sei, musste diese im stationaren
Rahmen erfolgen (Gutachten S. 46). Bei deutlich veranderter Motivationslage und
Gestandigkeit konnte eine relevant rlckfallsenkende ambulante deliktorientierte
Therapie Uber einen Zeitraum von ein bis drei Jahren erfolgen, wobei aufgrund
chronifizierten gewalttatigen Verhaltens gegeniber Frauen und erfolgloser frihe-
ren therapeutischen Massnahmen in Deutschland die Erfolgsaussichten auch

dann fraglich waren (Gutachten S. 49).
3.2.2. Erganzungsgutachten vom 25. August 2015

Im Erganzungsgutachten vom 25. August 2015 (nachfolgend Erganzungsgutach-
ten) kommt der Gutachter zum Schluss, beim Beschuldigten bestehe eine sehr
hohe strukturelle Ruckfallgefahr fur die erneute Begehung von hauslicher Gewalt.
Die Behandlungsaussichten seien in Anbetracht der nicht vorhandenen bis gerin-
gen Beeinflussbarkeit schlecht. Das Verhalten des Beschuldigten kdnne weiterhin
nicht abschliessend einer Personlichkeitsstorung zugeordnet werden, reiche je-
doch fur die Vergabe einer Diagnose akzentuierter dissozialer Personlichkeitszi-
ge. Im Vorgutachten seien diese nicht erwahnt worden, weil die Problembereiche
erhdhter Gewaltbereitschaft und Beziehungstatfokus als deliktrelevanter beurteilt
worden seien (Erganzungsgutachten S. 23). Zudem wird ein schadlicher Ge-
brauch von Alkohol und Kokain festgestellt. Insgesamt hatten gegeniber dem
Vorgutachten die legalprognostisch ungunstigen Faktoren zugenommen und sei
auf eine sehr hohe Rickfallgefahr zu schliessen (Erganzungsgutachten S. 28).

Diese im Vergleich zum Vorgutachten weiter angestiegene Ruckfallgefahr spre-



-12 -

che eindeutig fur die Anordnung einer therapeutischen Massnahme. Es bestehe
jedoch eine problematisch tiefe therapeutische Beeinflussbarkeit (Erganzungs-
gutachten S. 28). Solange der Beschuldigte sich nicht bereit zeige, seine bescho-
nigenden und irreflhrenden Angaben zum Deliktimechanismus zu korrigieren,
werde eine massgeblich risikosenkende Therapie nicht moglich sein. Sollte eine
Therapie angeordnet werden, musste mit einer langer dauernden mehrmonatigen
Motivationsphase gerechnet werden bis eine zelflhrende Behandlung moglich
wirde (Erganzungsgutachten S. 29). Die besten Voraussetzungen fur eine The-
rapie bote eine stationare Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB. Im gesicherten
Rahmen koénnte langerfristig Alkohol- und Kokainkonsum verhindert und intensiv
an der Motivation zur tatsachlichen Absolvierung einer Therapie gearbeitet wer-
den. Die Therapie musste sowohl abstinenzorientiert als auch deliktpraventiv be-
zuglich der problematischen Personlichkeitsmerkmale erfolgen. Im ambulanten
Rahmen koénne weniger intensiv an der Therapiemotivation des Beschuldigten
gearbeitet und der Substanzkonsum weniger gut kontrolliet werden (Ergan-
zungsgutachten S. 29). Der Gutachter kommt zum Schluss, die festgestellten Sto-
rungen und Problembereiche wirden fir sich allein genommen keine schweren
psychischen Stérungen darstellen, jedoch weise ihre Kombination einen dermas-
sen ausgepragten deliktrelevanten Charakter auf, dass sie in ihrer Gesamtheit als
schwere psychische Storung angesehen werden konnten (Erganzungsgutachten
S. 30). Die Erfolgsaussichten einer ambulanten Massnahme gemass Art. 63 StGB
seien nur in geringer Auspragung vorhanden. In Anbetracht der sehr hohen Rick-
fallgefahr erscheine es nicht angezeigt, Uberhaupt keine therapeutische Mass-
nahme anzuordnen (Erganzungsgutachten S. 30). Abschliessend diagnostiziert
der Gutachter eine psychische Stérung bestehend aus schadlichem Gebrauch
von Alkohol und Kokain und akzentuierten dissozialen Personlichkeitszigen,
schatzt die Ruckfallgefahr fur Gewaltdelikte im Rahmen hauslicher Gewalt als
sehr hoch, fur Koérperverletzungen gegeniber Fremden als moderat bis deutlich
ein und empfiehlt die Anordnung einer stationaren Massnahme im Sinne von
Art. 59 StGB.
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lll. Wirdigung
1. Allgemeines

Betreffend die allgemeinen Voraussetzungen fur die Anordnung einer Massnah-
me kann auf die zutreffenden Ausflhrungen der Vorinstanz verwiesen werden
(Urk. 99 S. 25f.; Art. 82 Abs. 4 StPO).

Gemass Art. 59 Abs.1 StGB kann das Gericht eine stationare Behandlung anord-
nen, wenn der Tater psychisch schwer gestort ist, ein Verbrechen oder Vergehen
begangen hat, das mit seiner psychischen Stérung in Zusammenhang steht und
wenn zu erwarten ist, durch die stationare Behandlung lasse sich die Gefahr wei-
terer mit seiner psychischen Stérung in Zusammenhang stehenden Taten begeg-

nen.
2.  Schwere psychische Stérung
2.1. Vorbemerkungen

Eingangsvoraussetzung fur die Anordnung einer stationdren Behandlung gestutzt
auf Art. 59 StGB ist das Vorliegen einer schweren psychischen Stérung. In einem
ersten Schritt hat die medizinische Abklarung des geistigen Zustandes des Taters
zu erfolgen. In einem zweiten Schritt ist dann die rechtliche Relevanz der psychi-
atrischen Diagnose zu prufen. Dabei ist zu beachten, dass die juristischen Ein-
gangsmerkmale nicht identisch sind mit dem medizinischen Krankheitsbegriff
(M. Heer/E. Habermeyer in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. A., Art. 59 N 21) .
Es muss eine relativ schwerwiegende Anomalie im medizinischen Sinn vorliegen
(M. Heer/E. Habermeyer, a.a.0, Art. 59 N 21). Nur unter medizinischem Aspekt
relativ schwerwiegende Stoérungsbilder kénnen im juristischen Sinne als schwere
psychische Storung gelten, jedenfalls soweit eine stationare Massnahme in Frage
steht. Dies leitet sich aus dem Grundsatz der Verhaltnismassigkeit ab, da die
Dauer einer stationaren Massnahme diejenige einer Freiheitsstrafe deutlich Gber-
schreiten kann (Urteile des Bundesgerichtes 6S.768/1999 E.1, 6S.427/2005
E.2.3., 6B_681/2010 E. 3.3. und 6B_290/2016 E 2.3.3.). Dem Gesichtspunkt der
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Verhaltnismassigkeit kommt bei der juristischen Qualifikation einer psychischen

Stérung somit wichtige Bedeutung zu.

Der bundesgerichtlichen Rechtsprechung folgend ist der juristische Begriff der
schweren psychischen Stoérung relativer Natur und ist nach der Intensitat des Ein-
griffs in die personliche Freiheit des Beschuldigten zu unterscheiden. Dies kann
dazu fUhren, dass unter dem Aspekt einer ambulanten Massnahme eine schwere
psychische Storung zu bejahen ist, nicht dagegen im Hinblick auf die Anordnung

einer stationaren Massnahme (M. Heer/E. Habermeyer, a.a.O., Art. 59 N 24).
2.2. Beurteilung in concreto

Der Gutachter diagnostizierte beim Beschuldigten eine Kombination von akzen-
tuierten dissozialen Personlichkeitszigen und schadlichem Gebrauch von Alkohol
und Kokain. Daruber hinaus stellte er eine erhdhte chronifizierte Gewaltbereit-

schaft und einen Beziehungstatfokus fest.

Wahrend der Beschuldigte die Auffassung vertritt, den diagnostizierten Stérungen
komme nicht die Qualitat einer schweren psychischen Stérung im Sinne von
Art. 59 StGB zu, halt die Vorinstanz fest, die Kombination der diversen Stérungen
und Problembereiche werde vom Gutachter aus forensisch-psychiatrischer Sicht
in ihrer Gesamtheit als schwere psychische Storung im Sinne von Art. 59 StGB
bezeichnet. Es gebe vorliegend keine Grinde, von der Uberzeugenden psychiatri-
schen Einschatzung abzuweichen, weshalb auch aus juristischer Sicht von einer
schweren psychischen Stérung auszugehen sei (Urk. 99 S. 27). Die Argumen-
tation der Vorinstanz beschrankt sich im Wesentlichen darauf, sich der forensisch-
psychiatrischen Einschatzung anzuschliessen ohne auf die Problematik einzuge-
hen, dass die Beurteilung der Frage nach dem Vorliegen einer schweren psychi-
schen Stoérung eine juristische Qualifikation darstellt. Mit dem blossen Abstellen
auf die Einschatzung aus psychiatrischer Sicht greift die Begrindung der Vor-
instanz zu kurz. Ausserdem ist festzuhalten, dass der Gutachter ausfuhrte, der
Beschuldigte weise formal keine schwere psychische Stérung im engeren Sinn
auf, weshalb juristisch zu entscheiden sei, ob durch den ausgepragten und aus-

serst deliktrelevanten Storungscharakter der Kombination der festgestellten Sto-
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rungen mit den personlichkeitsbezogenen Problemkreisen dennoch die Ein-
gangskriterien fur die Anordnung einer stationdren Massnahme erflllt werden
(Erganzungsgutachten S. 34). Diese Frage ist daher nachfolgend eingehender

Prufung zu unterziehen.

Ausgangspunkt bildet das erste Gutachten vom 30. April 2014, in welchem von
einer chronifizierten Gewaltbereitschaft ausgegangen wurde, was angesichts der
zahlreichen im Zusammenhang mit Gewalttaten erwirkten Vorstrafen des Be-
schuldigten ohne weiteres nachvollziehbar ist, ebenso wie die Feststellung, dass
es wiederholt zu Gewalttatigkeiten bei Konflikten mit Partnerinnen oder Ex-
Partnerinnen im hauslichen Umfeld gekommen ist, weshalb ein Beziehungstatfo-
kus anzunehmen ist. Dies hat sich denn auch in den dem vorliegenden Verfahren
zugrundeliegenden Delikten erneut manifestiert. Im Gutachten vom 30. April 2014
wurde noch festgehalten, es gebe keine Hinweise auf das Vorliegen einer psychi-
atrischen Storung im engeren Sinne (Gutachten S. 41). Im Erganzungsgutachten
vom 25. August 2015 kommt der Gutachter zum Schluss, es liege dissoziales
Verhalten des Beschuldigten vor, welches weiterhin nicht abschliessend einer
Personlichkeitsstorung zugeordnet werden kénne, jedoch fir die Vergabe der Di-
agnose akzentuierter dissozialer Personlichkeitszige ausreiche (Erganzungsgut-
achten S. 23). Zusatzlich wurde die Diagnose eines schadlichen Gebrauchs von
Alkohol und Kokain gestellt unter Hinweis darauf, dass der Beschuldigte bereits in
Deutschland eine angeordnete Alkohol- und Kokainentzugstherapie absolviert
habe und dass — glaube man seinen Angaben — er dieses Jahr vermehrt Alkohol
und einmalig Kokain konsumiert habe, so auch im Vorfeld der Delikte vom
28. April 2015 (Erganzungsgutachten S. 23 f.).

Gemass Gutachten aus dem Jahre 2014 bestanden keine Hinweise fur eine psy-
chiatrische Stdérung im engeren Sinne. Im Erganzungsgutachten vom 25. August
2015 wurden zusatzlich akzentuierte dissoziale Personlichkeitszige diagnosti-
ziert, wobei festgehalten wurde, diese seien im Vorgutachten nicht erwahnt wor-
den, weil die erhohte Gewaltbereitschaft und der Beziehungstatfokus als deliktre-
levanter beurteilt worden seien (Erganzungsgutachten S. 23). Aufgrund dessen ist

davon auszugehen, dass die dissozialen Personlichkeitszige bereits bei der Erst-
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begutachtung vorlagen und vom Gutachter erkannt wurden. Entgegen der Ansicht
der Verteidigung kommt der Gutachter im zweiten Gutachten somit nicht zu einer
diametral anderen Diagnose (vgl. Urk. 144 S. 3). Vielmehr gewichtete der Gutach-
ter die Problemkreise nach der neusten Delinquenz und angesichts der neu fest-
gestellten nachteiligen Auswirkungen des angegebenen Substanzkonsums an-
ders und diagnostizierte so eine psychische Stérung bestehend im schadlichen
Gebrauch von Alkohol und Kokain und akzentuiert dissozialen Personlichkeits-
zigen. Ein weitergehender Schluss des Gutachters im Erganzungsgutachten er-
scheint nicht nur aufgrund des Zeitablaufs, sondern auch angesichts der neusten,
vorliegend relevanten Vorfalle gerechtfertigt. Die Schlussfolgerungen des Gutach-
ters sind damit nachvollzienbar und das Ergénzungsgutachten erweist sich als

schlUssig.

Der Gutachter geht auch im Erganzungsgutachten davon aus, dass keine schwe-
re psychische Storung im engeren Sinn vorliegt, erachtet aber eine therapeuti-
sche Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB als zweckmassig und halt fest, es
sei juristisch zu entscheiden, ob durch den ausgepragten und ausserst deliktrele-
vanten Stérungscharakter der Kombination der festgestellten Stérungen mit den
personlichkeitsbezogenen Problembereichen dennoch die Eingangskriterien fur

eine stationare Massnahme erflllt werden (Erganzungsgutachten S. 34).

Weder die akzentuierten dissozialen Personlichkeitszige noch der schadliche
Gebrauch von Alkohol und Kokain oder die chronifizierte Gewaltbereitschaft errei-
chen fur sich allein betrachtet die Qualitat einer schweren Personlichkeitsstorung.
Wie im Gutachten und im Erganzungsgutachten nachvollziehbar dargelegt wird,
sind diese diagnostizierten Storungen in ihrer Kombination jedoch ausserst delikt-
relevant und fihren dazu, dass die Ruckfallgefahr fir Gewaltdelikte im Rahmen
hauslicher Gewalt sehr hoch ist, was sich in der erneuten einschldgigen Delikts-
begehung noch nicht einmal ein Jahr nach der Verurteilung mit Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl vom 12. Juni 2014 klar manifestiert hat. Angesichts
dieser hohen Deliktrelevanz, der Gesamtheit der Stérungen und der sehr hohen
Ruckfallgefahr fir Gewaltdelikte ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass

eine schwere psychische Storung vorliegt.
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3. Behandlungsprognose
3.1. Allgemeines

Gemass Art. 59 Abs. 1 lit. b StGB kann das Gericht eine stationare Massnahme
anordnen, wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der

psychischen Storung in Zusammenhang stehenden Taten begegnen.

In BGE 134 IV 315 E. 3.4.2. hat das Bundesgericht dazu festgehalten:

"Eine stationare therapeutische Massnahme setzt als Erstes selbstwverstandlich voraus, dass der
Tater Uberhaupt behandlungsfahig ist. Dies reicht jedoch nicht aus. Erforderlich ist nach der For-
mulierung in Art. 59 Abs. 1 lit. b StGB, dass zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weite-
rer Taten begegnen. Aus dieser gesetzlichen Regelung geht allerdings nicht klar hervor, welches
Ausmass der zu erwartende Erfolg haben und mit welchem Grad an Wahrscheinlichkeit sowie in
welchem Zeitraum ungefahr er eintreten muss, damit eine stationdre therapeutische Massnahme
angeordnet werden kann. Zu diesen Rechtsfragen lassen sich verschiedene Auffassungen vertre-
ten.

Die stationare therapeutische Massnahme kann angeordnet werden, wenn im Zeitpunkt des
Entscheids die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dadurch lasse sich die Gefahr weiterer
Straftaten deutlich verringern. Somit reichen einerseits die bloss vage Mdglichkeit einer Verringe-
rung der Gefahr und andererseits die Erwartung einer lediglich minimalen Verringerung nicht aus.
Bezogen auf den Zeitraum ist davon auszugehen, dass gemass Art. 59 Abs. 4 Satz 1 StGB die
stationare therapeutische Massnahme in der Regel hochstens flnf Jahre betragt. Daher muss
grundsatzlich im Zeitpunkt des Entscheids die hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehen, dass
sich durch eine stationare Behandlung Uber die Dauer von finf Jahren die Gefahr weiterer mit der
psychischen Stérung in Zusammenhang stehender Taten deutlich verringern lasst. Es ist indessen
nicht die hinreichende Wahrscheinlichkeit erforderlich, dass nach einer stationaren Behandlung
won finf Jahren die Voraussetzungen fiir eine bedingte Entlassung aus der stationaren Mass-
nahme gemass Art. 62 Abs. 1 StGB erfillt sind, dass mithin ein Zustand erreicht wird, der es
rechtfertigt, dass dem Tater die Gelegenheit gegeben wird, sich in der Freiheit zu bewahren. Eine
deutliche Verringerung der Gefahr weiterer Taten genlgt. Dies ergibt sich auch aus Art. 59 Abs. 4
Satz 2 StGB. Sind die Voraussetzungen fur die bedingte Entlassung nach fiinf Jahren noch nicht
gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortflihrung der Massnahme lasse sich der Gefahr weite-
rer mit der psychischen Stérung des Taters in Zusammenhang stehender Verbrechen oder Verge-
hen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehorde die Verlangerung der Mass-
nahme um jeweils hochstens finf Jahre anordnen. Es besteht mithin die Mdoglichkeit der — gar
mehrmaligen — Verlangerung der stationaren therapeutischen Massnahme um jeweils fiinf Jahre.
Dies wird in der Botschaft des Bundesrates damit begriindet, dass gerade bei Geisteskranken mit
chronischen Verlaufen die therapeutischen Bemihungen oft sehr viel langer dauern. Daher soll
die Massnahme nach Art. 59 StGB so oft verlangert werden kénnen, als eine Fortflihrung not-
wendig, geeignet und verhdltnismassig erscheint. Diese Verldngerung sei insbesondere fur Be-
handlungen nach Art. 59 Abs. 3 StGB angezeigt (Botschaft des Bundesrates, a.a.O., S. 2078 f.).

Das Gericht kann mithin gegentber einem psychisch schwer gestdrten Tater eine therapeuti-
sche Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB anordnen, wenn im Zeitpunkt des Entscheids die
hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich durch eine solche Behandlung Uber die Dauer
von finf Jahren die Gefahr von weiteren mit der psychischen Stérung in Zusammenhang stehen-
den Taten deutlich verringern lasst. Es muss jedoch im Zeitpunkt des Entscheids nicht hinreichend
wahrscheinlich sein, dass schon nach einer stationaren Behandlung von fiinf Jahren ein Zustand
erreicht werden kann, der es rechtfertigt, dem Tater die Gelegenheit zu geben, sich in der Freiheit
zu bewahren, und ihn daher aus der stationaren Massnahme bedingt zu entlassen.”
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Zusammenfassend ist daher fur die Anordnung einer stationaren Massnahme im
Sinne von Art. 59 StGB vorausgesetzt, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit
besteht, dass sich durch eine stationare Behandlung Uber funf Jahre die Ruckfall-

gefahr deutlich verringern lasst.
3.2. Stellungnahme des Gutachters

Im Gutachten vom 30. April 2014 hielt der Gutachter fest, aufgrund geringer Be-
einflussbarkeit seien die Behandlungsaussichten ungunstig, die Erfolgsaussichten
fir eine deliktpraventive Behandlung seien unsicher (Gutachten S. 39 und S. 45).
Er erachtete weder eine ambulante Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB noch
eine stationdare Massnahme nach Art. 59 StGB als geeignet, der Ruckfallgefahr
adaquat zu begegnen, eine konsequente Bestrafung werde mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die bessere deliktpraventive Wirkung zeigen als eine ambulante
Therapie (Gutachten S. 46). Eine stationare Therapie musste intensiv und Uber
einen Zeitraum von mehreren Jahren erfolgen bis — mit unsicheren Erfolgsaus-
sichten — relevante Therapierfolge erzielt werden kénnten (Gutachten S. 46). Es
werde daher empfohlen, den Beschuldigten moglichst konsequent zu bestrafen
(Gutachten S.46).

Der Gutachter fuhrte im Erganzungsgutachten aus, dass die Behandlungsaus-
sichten in Anbetracht der nicht vorhandenen bis geringen Beeinflussbarkeit
schlecht seien, eine deliktpraventive Behandlungsmassnahme konne versuchs-
weise erfolgen, allerdings sei auf die Uberaus unsicheren Erfolgsaussichten hin-
zuweisen (Erganzungsgutachten S. 22). Es liege eine problematisch tiefe thera-
peutische Beeinflussbarkeit vor. Die im Vergleich zum Vorgutachten angestiegene
Ruckfallgefahr spreche eindeutig fir die Anordnung einer therapeutischen Mass-
nahme (Erganzungsgutachten S. 28). Sollte eine Therapie angeordnet werden,
musste mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer langer dauernden, voraussichtlich
mehrmonatigen Motivationsphase gerechnet werden, bis eine zelflhrende Be-
handlung mdglich wirde. Die besten Voraussetzungen flr eine Therapie wirde
eine stationare Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB bieten, da langerfristig ein
Alkohol- und Kokainkonsum verhindert werden konne und intensiv an einer Moti-

vation zu einer Therapie gearbeitet werden kdnne, wogegen bei einer ambulanten
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Therapie weniger intensiv an der Therapiemotivation gearbeitet und der Sub-
stanzkonsum weniger gut kontrolliert werden kénne (Erganzungsgutachten S. 29).
FUr die festgestellten psychischen Stérungen und problematischen Persénlich-
keitsanteile gebe es eine Behandlung, diese musste mittels strikt abstinenzorien-
tierter storungsspezifischer sowie deliktorientierter Psychotherapie erfolgen. Die
Erfolgsaussichten im ambulanten Rahmen seien sehr gering, da der Beschuldigte
motiviert sein und Auskunft zur Deliktdynamik geben muisste. Im stationaren
Rahmen seien die Erfolgsaussichten besser, aber auch in diesem Setting sei eine
ausreichende Senkung des Ruckfallrisikos lediglich mit massigen Erfolgsaussich-
ten zu erwarten. Es ware mit einer mehrmonatigen Motivationsphase bei zurzeit

unsicheren Erfolgsaussichten zu rechnen (Erganzungsgutachten S. 34).
3.3. Zusammenfassung

Der Gutachter geht von einer tiefen Beeinflussbarkeit aus. Er spricht von unsiche-
ren Erfolgsaussichten einer stationdren Massnahme, von massigen Erfolgs-
aussichten im Hinblick auf eine Senkung des Ruckfallrisikos. Diese Prognose ent-
spricht nicht der vom Bundesgericht geforderten hinreichenden Wahrscheinlich-
keit, dass sich durch eine stationdre Behandlung Uber finf Jahre die Ruckfall-

gefahr deutlich verringern Iasst.

Hinzu kommt, dass sich der Beschuldigte seit dem 3. Mai 2015 in Haft und vorzei-
tigem Strafvollzug befindet. Dies bedeutet, dass er bis heute (22. Mai 2017) be-
reits 750 Tage und somit mehr als zwei Drittel der ausgefallten Strafe verbusst
hat. Bei Anordnung einer stationaren Massnahme wiurde dem Beschuldigen die
Freiheit weit Uber die schuldangemessene Strafe hinaus entzogen, was nach dem

Grundsatz der Verhaltnismassigkeit ebenfalls zu bertcksichtigen ist.
4. Fazt

Aus den vorstehenden Erwagungen folgt, dass beim Beschuldigten eine schwere
psychische Stoérung vorliegt, welche von hoher Deliktrelevanz ist und zu einer
sehr hohen Rickfallgefahr fir Gewaltdelikte im Rahmen hauslicher Gewalt und

einer moderat bis deutlichen Ruckfallgefahr betreffend Korperverletzungen ge-
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genuber Dritten flhrt. Die Erfolgsaussichten fur eine stationare Massnahme sind
unsicher und es kann nur mit einer massigen Senkung der Ruckfallgefahr ge-
rechnet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass der Beschuldigte nicht bereit ist
zu einer stationaren Massnahme und seine Motivation in einer mehrmonatigen
stationaren Motivationsphase zuerst aufgebaut werden musste. Der Beschuldigte
hat schon mehr als zwei Drittel der ausgesprochenen Freiheitsstrafe von 36 Mo-
naten verbusst, weshalb eine stationare Behandlung nach einer mehrmonatigen
Motivationsphase wohl erst nach Strafverblssung effektiv angefangen werden
konnte. Bei Anordnung einer stationaren Massnahme wirde dem Beschuldigten
die Freiheit Uber die schuldangemessene Strafe hinaus entzogen. Dies ist zwar
grundsatzlich zulassig (Urteil des Bundesgerichtes vom 6. April 2006 6S.427/2005
E.1), jedoch erweist sich dies angesichts der geringen Erfolgsaussichten bezig-
lich Senkung der Ruckfallgefahr als nicht verhaltnismassig.

Die Voraussetzungen fur die Anordnung einer stationdaren Massnahme sind auf-

grund des Ausgefihrten nicht erflillt.
5. Ambulante Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB

5.1. Gemass Art. 63 Abs.1 StGB kann das Gericht eine ambulante Massnahme
anordnen, wenn der Tater psychisch schwer gestort ist, eine mit Strafe bedrohte
Tat verubt hat, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht und wenn zu er-
warten ist, durch die ambulante Behandlung lasse sich die Gefahr weiterer mit

seiner psychischen Stérung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.

5.2. Wie oben dargelegt, ist beim Beschuldigten von einer schweren psychischen
Stérung mit hoher Deliktrelevanz auszugehen (vgl. Ziffer ll./2.2.). Beziglich der
Behandelbarkeit kann gemass Gutachter auch von einer ambulanten Massnahme
im Sinne von Art. 63 StGB nicht allzu viel erwartet werden. Immerhin ist der Be-
schuldigte aber gewillt und bereit, sich einer solchen zu unterziehen (vgl. Urk. 143
S. 11 f.), was einen gewissen Erfolg begunstigen durfte. Hinzu kommt, dass die
ambulante Massnahme wahrend der Verblssung des Strafrestes bis zur Entlas-
sung in stationdrem Rahmen aufgenommen und die Fortsetzung der ambulanten
Massnahme nach der Entlassung des Beschuldigten bereits aufgegleist werden

kann. Die Voraussetzungen fur die Anordnung einer ambulanten Massnahme im
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Sinne von Art. 63 StGB kodnnen angesichts dieser Umstande als gegeben erach-
tet werden. Zudem erweist sich eine entsprechende, teilweise vollzugsbegleitende
Massnahme als zweck- und verhaltnismassig, weshalb eine solche anzuordnen
ist. Der Vollzug der mit Urteil des Bezrksgerichtes Zurich, 7. Abteilung, vom
13. September ausgefalliten Freiheitsstrafe von 36 Monaten ist nicht aufzuschie-

ben.

IV. Kosten-und Entschadigungsfolgen

1.  Im Berufungsverfahren werden die Kosten nach Obsiegen und Unterliegen
auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO). Vorliegend dringt der Beschuldigte mit seinem
Eventualantrag betreffend Anordnung einer ambulanten Massnahme im Sinne
von Art. 63 StGB durch, weshalb es gerechtfertigt erscheint, ihm fur das Rechts-
mittelverfahren keine Kosten aufzuerlegen. Die Kosten des Berufungsverfahrens,
einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, sind daher auf die Ge-

richtskasse zu nehmen.

2.1. Die amtliche Verteidigerin lic. iur. X2.__ reichte anlasslich der heutigen
Berufungsverhandlung ihre Honorarnote inklusive geschatztem Aufwand fir die
Berufungsverhandlung, Wegzeit und kurzer Vorbesprechung mit dem Beschuldig-
ten ein (vgl. Urk. 145). Die geltend gemachten Aufwendungen sind ausgewiesen.
Rechtsanwaltin lic. iur. X2. ist damit fir das Berufungsverfahren mit
Fr. 4'873.40 zu entschadigen.

2.2. Die frlhere amtliche Verteidigerin lic. iur. X1._ reichte mit Eingabe vom
22. Februar 2017 ihre Honorarnote ein (vgl. Urk. 121). Die geltend gemachten
Aufwendungen sind ausgewiesen, weshalb Rechtsanwaltin lic. iur. X1._  mit
Fr. 1'755.55 aus der Gerichtskasse zu entschadigen ist resp. aufgrund entspre-

chender Zahlungsanweisung vom 21. Marz 2017 bereits entschadigt wurde
(Urk. 121/A).
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Es wird beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 7. Abteilung,

vom 13. September 2016 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

"1.  Der Beschuldigte ist schuldig
- der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB;

- der mehrfachen einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1
Abs. 1 StGB;

- der versuchten Notigung im Sinne von Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1
StGB;

- der mehrfachen Tatlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB sowie

- der Ubertretung des Betdubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1
BetmG.

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heu-
te 499 Tage durch Haft sowie durch vorzeitigen Strafantritt erstanden sind, sowie mit

einer Busse von Fr. 1'000.—.

4, Die Busse wird wollzogen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt

an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen.

5. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte das Schadenersatzbegehren der Privat-
kldgerschaft Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, vertreten durch die Opfer-

hilfe beider Basel, im Umfang von Fr. 1698.30 anerkannt hat.

6. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklagerin B. Fr. 3'000.— zuzuglich
5 % Zins ab 28. April 2015 als Genugtuung zu bezahlen.

7. Die mit Verfligung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zirich vom 23. Juni 2015
beschlagnahmten Mobiltelefone inkl. Zubehor, lagernd bei der Bezirksgerichtskasse
(SK ...), werden dem Beschuldigten herausgegeben bzw. zu seinen Effekten gege-

ben.

8. Rechtsanwaltin lic. iur. XI. wird fir ihre Aufwendungen als amtliche Verteidige-

rin aus der Gerichtskasse wie folgt entschadigt:
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Leistungen mit 8.0 % MwSt.:

Honorar Fr. 13'035.60
Barauslagen Fr. 803.00
Zwischentotal Fr. 13'838.60
MwSt. Fr. 1'107.10
Entschéadigung total, inkl. MwSt. Fr. 14'945.70

Die Gerichtsgebiihr wird festgesetzt auf:

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

4'000.--
1'000.--
6'000.--
1'5688.90

120.--

14'945.70

; die weiteren Kosten betragen,
Gerichtsgeblihr OGZ G. Nr. UP150053-0,
Gebulhr Strafuntersuchung,

Auslagen Untersuchung,
Diverses.

Kosten amtliche Verteidigung.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen die-

jenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt, aber de-

finitiv abgeschrieben.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen;
vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO.

(Mitteilungen)

(Rechtsmittel)"

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

Es wird eine ambulante Behandlung des Beschuldigten im Sinne von Art. 63

StGB (Behandlung psychischer Stérung) angeordnet.

Der Vollzug der mit Urteil des Bezrksgerichtes Zurich, 7. Abteilung, vom

13. September 2016 ausgefallten Freiheitsstrafe von 36 Monaten wird nicht

aufgeschoben.
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Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 1'500.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 4'873.40 amtliche Verteidigung (RAin lic. iur. X2. )
Fr. 1'755.55 amtliche Verteidigung (RAin lic. iur. X1. )

Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der

amtlichen Verteidigung, werden auf die Gerichtskasse genommen.

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des
Beschuldigten (Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich (versandt mit
Empfangsschein)

- die Privatklagerschaft auszugsweise (versandt mit Empfangsschein)

(Eine begrundete Urteilsausfertigung gemass Art. 84 Abs. 4 StPO wird
den Privatklagern nur zugestellt, sofern sie dies innert 10 Tagen nach
Erhalt des Dispositivs verlangen.)

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste (versandt mit Empfangsschein)

sowie in vollstandiger Ausfertigung an
- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des

Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zirich

und nach unbenlitztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung

alifalliger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- das Migrationsamt des Kantons Zurich

- die KOST Zirich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Loschungsdaten

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A
- die Kasse des Bezirksgerichtes betr. Ziff. 7 des Beschlusses
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6. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtiche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich
l. Stratkammer

Zlrich, 22. Mai 2017

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. M. Burger lic. iur. S. Kimin Grell



	Urteil vom 22. Mai 2017
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig
	- der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB;
	- der mehrfachen einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB;
	- der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB;
	- der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB sowie
	- der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 499 Tage durch Haft sowie durch vorzeitigen Strafantritt erstanden sind, sowie mit einer Busse von Fr. 1'000.–.
	3. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Störungen) angeordnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu diesem Zweck aufgeschoben.
	4. Die Busse wird vollzogen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen.
	5. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte das Schadenersatzbegehren der Privatklägerschaft Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, vertreten durch die Opferhilfe beider Basel, im Umfang von Fr. 1'698.30 anerkannt hat.
	6. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ Fr. 3'000.– zuzüglich 5 % Zins ab 28. April 2015 als Genugtuung zu bezahlen.
	7. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 23. Juni 2015 beschlagnahmten Mobiltelefone inkl. Zubehör, lagernd bei der Bezirksgerichtskasse (SK …), werden dem Beschuldigten herausgegeben bzw. zu seinen Effekten gegeben.
	8. Rechtsanwältin lic. iur. X1._____ wird für ihre Aufwendungen als amtliche Verteidigerin aus der Gerichtskasse wie folgt entschädigt:
	Leistungen mit 8.0 % MwSt.:
	9. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	10. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt, aber definitiv abgeschrieben.
	11. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO.
	12. (Mitteilungen)
	13. (Rechtsmittel)
	Berufungsanträge:
	1. Das Urteil vom 13. September 2016 des Bezirksgerichts Zürich (Geschäfts-Nr. DG150317) sei in Bezug auf Dispositivziffer 3 vollumfänglich aufzuheben.
	2. Eventualiter sei das Urteil vom 13. September 2016 des Bezirksgerichts Zürich (Geschäfts-Nr. DG150317) in Bezug auf Dispositivziffer 3 aufzuheben und es sei eine ambulante Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB anzuordnen.
	3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 8% Mehrwertsteuer) zu Lasten der Berufungsbeklagten bzw. der Staatskasse.
	Erwägungen:
	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 7. Abteilung, vom 13. September 2016 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	"1. Der Beschuldigte ist schuldig
	- der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB;
	- der mehrfachen einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB;
	- der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB;
	- der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB sowie
	- der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG.
	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 499 Tage durch Haft sowie durch vorzeitigen Strafantritt erstanden sind, sowie mit einer Busse von Fr. 1'000.–.
	3. (…).
	4. Die Busse wird vollzogen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen.
	5. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte das Schadenersatzbegehren der Privatklägerschaft Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, vertreten durch die Opferhilfe beider Basel, im Umfang von Fr. 1'698.30 anerkannt hat.
	6. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ Fr. 3'000.– zuzüglich 5 % Zins ab 28. April 2015 als Genugtuung zu bezahlen.
	7. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 23. Juni 2015 beschlagnahmten Mobiltelefone inkl. Zubehör, lagernd bei der Bezirksgerichtskasse (SK …), werden dem Beschuldigten herausgegeben bzw. zu seinen Effekten gegeben.
	8. Rechtsanwältin lic. iur. X1._____ wird für ihre Aufwendungen als amtliche Verteidigerin aus der Gerichtskasse wie folgt entschädigt:
	Leistungen mit 8.0 % MwSt.:
	9. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	10. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt, aber definitiv abgeschrieben.
	11. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO.
	12. (Mitteilungen)
	13. (Rechtsmittel)"
	2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Es wird eine ambulante Behandlung des Beschuldigten im Sinne von Art. 63 StGB (Behandlung psychischer Störung) angeordnet.
	2. Der Vollzug der mit Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 7. Abteilung, vom 13. September 2016 ausgefällten Freiheitsstrafe von 36 Monaten wird nicht aufgeschoben.
	3. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	4. Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden auf die Gerichtskasse genommen.
	5. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich (versandt mit Empfangsschein)
	 die Privatklägerschaft auszugsweise (versandt mit Empfangsschein)

	(Eine begründete Urteilsausfertigung gemäss Art. 84 Abs. 4 StPO wird den Privatklägern nur zugestellt, sofern sie dies innert 10 Tagen nach Erhalt des Dispositivs verlangen.)
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste (versandt mit Empfangsschein)
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich
	 die Vorinstanz
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A
	 die Kasse des Bezirksgerichtes betr. Ziff. 7 des Beschlusses

	6. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

